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Achtung Gebührenfalle!
He¡bert Raine¡
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AUFTRAGSVERGABE BEIM BAU

Bauausschreibung im Immobilienbereich - nach welchen Regeln?
Ein großer Teil der Ausschreibungen von Bauaufträgen im Immobilienbereich ist Auftragsvergabe durch
private Auftraggeber, die nicht untè¡ den persönliche; Gekungsbereich des BVergG zu subsfmieren sind.
Vergaberegeln für private Auftraggeber beschreibr die ONORM A2050. Soil sich der Aqftraggebe¡ daran
orientieren oder soll er die ,,Privatautonomie in vollen Zügen" leben? !
\Øesentliche Bedeutung hat die Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen auch wegen ihrer Auswirkung auf
den nachfolgenden Bauvertrag und auf das Preis-Leistungs-Verhâltnis.
Hans Gölles

Bauauftragsvergâbe im privatautonomen Bereich
Private Auftraggeber haben im Rahmen der Vertragsfreiheit die Möglichkeit, frei formulierte Bauwerkvertrâge
zu gesralren. Ilstreitfällen wird der Stand der Technik für die Beurteilung herangezogen. In der ÖNORM
A2050 und ONORM B 2110 ist dieser Stand de¡ Technik als langjährig bewährte Verfahrensanweisung
kodifìziert.
Martin Benesch

FORUM IMMOBILIENTREUHANÐER

Zum Umfaag und zur Durchsetzung von Erhaltungspflichten
Christoph Kothbauer
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. Aufwendungen für doppelte Haushaltsftihrung - tägliche Rûckkehr
zum Familiénwohnsitz nicht zumutbar, wenn Dauer der einfachen
Fahrtstrecke eine Stunde übersteigt
(Stefan Makiner/And.reas S taribac h er)

. Grunderwerbsteuer ist vom \Øert des Grundstücks zu berechnen,
wenn (ua) die Gegenleistung geringer als dieser ist (Marlies Deininger)
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Auf Entscheidungen
komrnt es an
5. AuÍlage 2017. XVilI, 12-16 Seíten.

Geb. Ca. EUR'189,-
ISBN 978-3 -21 4-1 3 57 2-0

MRG - Mietrechtsgesetz und ABcB-Mietrecht

Anlässticb vieler neuer Entscheidungen hat RA Dr. Christian Prader seinen Bestseller zu MRG und ABGB-

Mietrecht überarbeitet. Somit stehen Ihnen wieder
. der aktüelle Gesetzestext mit
. der relevantel Rechtsprechung,
. Anmerkungen des Autors sowie
o weiterflih¡enden Literaturhinweisen
zur Verfügung,

MANZ Wohnrecht online: Die viermal im Jahr aktualisierte Online-Fassung mit zahlreichen zusätzlichen
Entscheidungen Ênden Sie unter http:l/wohnrecht.manz.at.

f:::;;',' :;iä;;';1ii'i;;\";',y,':i\':,";,:f,i;;:å,"^,z ar Kohtn orkt 16 lo t0 wier wwwrnonz at MANZA
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6 Wohnen wird ein wesentlicher Schwerpunkt
sein
Ein Kommentar von Michael Pisecky.

I lrnmo-App des Monats
Nach einigen anderen großen Maklerunternehmen hat
nun auch Re/Max eine App.

9 Rustler mit Wohnneubauprojekt im 16. Bezirk
30 Mieteinheiten entstehen im aufstrebenden Ottakringer
Künstlerviertel.

10 Zuwachs für die EHL-Gruppe
Kürzlich startete die EHL Immobilien Bewerrung GmbH.

11 Entscheidungpunkto Bank-Austria-Firrnensitz
Die Familie Koch beauftragte Pema mit der Ëntwicklung
undVermarkfung der Immobiiie am Schottentor.

THEMA

12 Findung rnit Hindernissen
Verstärkt bringen auch hierzulande Online-Plattformen
Immobilienverkäufer und -makler zusammen. Der Weg
dahin ist gelegentlich steinig.

14 Wiener Büromarkt: Mehrneue Flächen, weniger
Vermietungen
Es zeichnet sich eine Trendwende ab: Nach Jahren
sinkender Neubauleistung wird diese heuer sowie auch
2018 deutlich steigen.

17 ,,Sichere Gebäude lassen sichbesser vermaÍkten"
Deswegen liegt während der frühen Planungsphase das

Hauptaugenmerk auf der Umgebung des Immobilien-
projekts.

18 Sommerzeit für Unpopuläres
Ein Kommentar von Hans Jörg Ulreich.

4O Irnmobilienmärkte in Tschechien und der
Slowakei stark nachgefragt
Vor aliem ausländische Investoren zeigen sich von den

beiden Märkten begeistert. Der Rückgang der Spitzen-
renditen setzt sich fort.

43 lJmfrage: Wie tiberhítzt ist der deutsche
Immobilienmarkt?
Lange galt Deutschland als das europäische Mekka inter-
nationaler Immobilieninvestoren. Das dürfte sich ändern.
Für viele Anleger ist der Markt schlichtweg zu teuer
geworden.

44 lolahre Irnmobilienring IR
2O07 zw Stärkung der heimischen Topmakler mit hohem

Qualitätsanspruch gegründet, entwickelte sich der
Immobilienring IR zum neutralen Sprachrohr de¡ Branche.

46 Kleint¡nternehmerregelung neu für írn Ausland
lebende Verriieter
Ein Steuertipp von TPA.

47 Wien sucht diebesten ÉIausverwalter
Künftig werden auch die besten Hausverwaltungen mit
einem IMMY ausgezeichnet.

COVERSTORY

36 Smarte Zukunft f{ir Hausverwalter
Die entsprechendenWeichen sind von den Software-
Entwicklern schon gestellt.

TIPPS & EVENTS

48 Cäsar 2Ot7 - Ðie Finalisten des trmrnobilien-
awards stehen fest
Die Verbands-Jury wählte je drei Finalisten in sieben

Kategorien.

49 Internationale Immobilieunesse
Von 4. bis 6. Oktober 2017 frndet i.n Mùnchen die

Expo Real statt.

50 Praxis-Check
Inwiefern Baugruppen ein neues Geschäftsfeld sind, wird
am 27. Juni in der Seestadt Aspern diskutiert.

F:i I l" i'-i í íí 3, ¡: iì li;i- i:

21 Vorwortvon Bundesobmann Mag. Georg Edlauer

22 Rechtsfragen aus der Praxis
Mag. Rudolf North, Geschäftsführer der Fachgruppe Wien,
antwortet.

24 Neues vom OGH
In den vergangenen Wochen traf der Oberste Gerichtshof
wiede¡ einige für die Immobilienbranche relevante Grund-
satzentscheidungen.

26 llauptwohnsitzbefreiung - VwGH gegen unbe-
grenzten Anteil
Die Veräußerung von Eigenheimen oder Eigentumswoh-
nungen samt Grund und Boden ist grundsätzlich (unter
den gesetzlichenVoraussetzungen) von der Immobilien-
ertragsteuer befreit.

28 Bundestag,AÙtT
Der 44. Bundestag der Immobiüen- und Vermögenstreu-
händer findet heuer in Salzburg statt. Das P¡ogramm im
Detaii.

3O Serviceindizes

4 | 
t.t':



iî.iHALTr
RFG

Praxistipp
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Ëeispiel

mit
Pi'axistipp

+ Editorial
Von Wølter Leiss

Nac['lharnecht
{ Nachbarrecht - Entscheidungen 2016 .

Der Beitrag bietet eine Übersicht über die Rechtsprechung des OGH (2015 und 2016) im Nachbarrecht,
konkret zum Unterlassungsanspnrch, zur unmittelbaren Zuleitung, zur Abwehr negativer Immissionen,
zum Beseitigungsanspruch, zum Selbsthilferecht, zur schikanösen Rechtsausübung, zur Sperrwirkung be-
hördlicher Bewilligung und zur Amtshaftung. Dabei handelt es sich um eine Kurzversion des im |ahrbuch
des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2017 enthaltenen Beitrags für den vieibeschäftigten
Praktiker/die vielbeschäftigte Praktikerin auf Gemeindeebene und soll ein schnelles Erfassen des Relevanten
ermöglichen.
Von Erika Wagner

-t OGH: Ohne Rauch geht's (zeitweise) auch fl-eil 2)
Wohnrechtliche Aspekte des Tabakkonsums im Lichte der E 2 Ob 1/16 k
Dieser Beitrag ist dem Rechtsschutz gegen Tabakrauch im Privatbereich gewidmet. Neben den von der
jüngsten Rechtsprechung zum Zigarrenrauchen entwickelten Grundsätzen sollen insb auch die vom 2. Se-
nat (noch) nicht behandeiten Konstellationen (zB Zigaretten- statt Zígarrenrauch, Tabakrauch aus Gast-
gärten, wohnrechtliche Auswirkungen) beleuchtet werden.
Von lulius Ecker und Stefønie Fasching

49

52

60

mit

Steuer-RaCan 62

JuCIkatun
t Aktuelle Judikatur der HöchstEerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . , . 64
Die Kommunalsteuerpflicht ist bei freien Dienstnehmern an die Eigenschaft als freier Dienstnehmer, nicht
aber an die Pflichwersicherung nach dem ASVG geknüpft (VwGH 26. L 2017,Ro 20I6ll5lh022).
Tourismusbeiträge: Beitragspflicht von Versicherungsvermittlern (VwGH 23. 11.2016, Rg 2016/1710010
und Ro 2016117l0\l2); Vorbereitungshandlungen als Aufnahme einer beitragspflichtigen tåtigkeit (VwGH
10. 10. 2016, 20r3t 17 1076r).
Einhebung von Benützungsgebühren und privatrechtliche Vereinbarungen über das Abgabenverhältnis
(VwGH rs. 12. 2016, Ra 201411710015).
Errichtung einer Motocross-Strecke als Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde
(VwGH 23. rI. 2016, 2013 I t7 I 0686).
Von Steføn Leo Frank

Steuerrecht
+ Registrierkassenpflicht - eine Praxisübersicht Gg
Seit 1. 4.2017 sind alle Registrierkassen gem S 131 b BAO über FinanzOnline zu registrieren
Seit 1. 5. 2016 ist die Registrierkassenpflicht in Kraft und trifft neben Unternehmen auch die österreichi-
schen Gemeinden mit ihren unternehmerischen Betrieben gewerblicher Art. Mit dem EU-Abgabenrechts-
änderungsgesetz20T6 wurde die Frist zur verpflichtenden Registrierung der Registrierkasse samt Signatur-
oder Siegelerstellungseinheit auf den I. 4. 2017 verschoben. In diesem Beitrag fìnden Sie das Thema kom-
pakt zusammengefasst.
Von Ursula Stingl-Lösch

+ Das Ausschließlichkeitsgebot bei der Kommunalsteuerbefreiung nach S 8 Z2
KommStG 71
Die Kommunalsteuerbefieiung knüpft an die Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen der BAO. Diese verlangt
unter anderem eine ausschließlich gemeinnützige Tätigkeit des Rechtsträgers.
Von Hermønn Peyerl
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üffentliches Recht
{ Ortspolizeiiiches Verordnungsrecht der Gemeinden
lnhalt, Umfang qnd Ver{ahren zur Erlassung
Schischuhverbot, Maulkorbzwang, Lärmschutzbestimmungen und Alkoholverbote - das Anwendungs-
spektrum für ortspolizeiliche Verordnungen ist so vielfáltig wie die Missstände, die sich in einer Gemeinde

ergeben können. ber Beitrag zeigt die ailgemein gültigerVorgaben für den Inhalt und den Umfang des

Verordnungsrechts wie auch das Verfahren zur Erlassung ortspolizeilicher Verordnungen.
Von Beøte Sündhoþr

+ Rechtsfragen iZm der Verpflichtung der Gemeindenzur Erhaltung und Pflege der
Grünflächen bei bgld Landesstraßen ,

Im Burgenland hat sich die Frage gestellt, ob bzw inwieweit eine Verpflichtung der Gemeinden zur Er-
haltung und Pflege hinsichtlich der Grtinflächen bei bgld Landesstraßen besteht bzw wer die Kosten dafür

^t 
tragen hat. Dieser Beitrag umfasst einerseits die verfassungsrechtliche Beurteilung dieser Verpflichtung,

andererseits soll deren Reichweite rtach dem Burgenländischen Straßengesetz 2005 erörtert werden. In ei-

nem Exkurs wird auf die Rechtslage in den übrigen Bundesländern eingegangen.

Von Gerhard Muzak und Christoph Hurich

Strafnecht
Ð Amtsmissbraudh, Untreue und Gemeinden
Wird bei der Korruptionsbekämpfung im Gemeindebereich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?
Kommunalpolltiker uhd Gemeindebedienstete stehen zunehmend wegen der Wirtschaftskorruptionsdelikte
Amtsmissbrauch und/oder Untreue vor dem Strafgericht. Trotz sehr ähnlicher Straftatbestände - einmal im
Hoheitsbereich, einmal im Rahmen privatwirtschaftlicher Tätigkeiten der Gebietskörperschaften - differie-
ren die Strafdrohungen, Folgewirkungen und Privilegierungen von Amtsmissbrauch und Untreue in un-
verhältnismäßiger und wenig sachgerechter Weise.
Von Dieter Neger

Berichte
ó Praxisrelevantes zu ,,neuen" Pflichten für Unternehmer
Rezension HackerlEngelbertlGold-TajatlilHöba¡t, Die neue Registrierkassenpflicht
Von Bernhard Renner

+ Update zu Betriebsanlagen
Von Elisøbeth Møíer

{ Sachregister 2003 bis 2016
So finden Sie Beiträge aus alten Heftenl

Standards
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Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 8.3.2017

OLG Celle | 23.6.2076 17 U 9/t6x

Zur Täuschung von Anlegem durch Unterlassungi, wenn
durch vorangegangenes gefährliches Tun (Ingerenz) dieje-
nigen vermögensrelevanten Umstände verändert werden,
deren Fortbestehen Grundlage weiterer Vermögensverfü-
gungen des Getäuschten ist

Zur Bedeutung von Risikohinweisen in Beratungsprotokol-
len und in Rundschreiben für den Beginn der kenntnisab-
hängigen Verjâhrung bei Kapitalanlageberatung

Indizwirkung der Anerkennung eines Vereins als gemein-
nützig dafür, dass er nicht auf einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gerichtet ist und in das Vereinsregister ein-
getragên werden kann; zur Vereinbarkeit des Betriebs meh-
rerer Kindertagesstätten als eigenunternehmerische Tätig-
keit mit dem Zweck eines Idealvereins

Zum Erfordernis der Eintragung in das Grundbuch, wenn
eine Vormerkung, die für einen Anspruch auf Anpassung
des Erbbauzinses durch Eintragung neuer Reallasten be-
stellt worden ist, künftig den Anspruch sichern soll, eine
wertgesicherte Erbbauzinsreallast zu bestellen; kein Zu-
stimmungserfordernis von Inhabern gleich- oder nachran-
giger dingücher Rechte, wenn sich aus der neuen (wertge-
sicherten) Erbbauzinsreallast kein höherer Erbbauzins als
derjenige aus der bisherigen Reallast und dem durch eine
Vormerkung gesicherten Anspruch auf Anpassung des Erb-
bauzinses ergeben kann

Entsprechende Anwendung des $ 878 BGB auf die Tei-
lungserklärung des Grundstückseigentümers nach $ B

Abs. 1 \MEG; zur Anwendung dieser Regel auf die sich aus
dem Genehmigungserfordernis auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach $ L72 Abs, L Satz 4 BauGB ergebende Ver-
fügungsbeschränkung des teilenden Grundstückseigentü-
mers

Zur Aufhebung eines dinglichen Rechts, für das eine Ge-
samtberechtigung im Sinne des $ 428 BGB besteht, grund-
sätzlich die Aufgabeerklärung aller Gesamtgläubiger er-
f orderlich; keine Bestellung eines dinglichen Vorkaufsrechts
für mehrere Berechtigte als Gesamtgläubiger im Sinne von
S 428 BGB; Unzulässigkeit des das Gemeinschaftsverhältnis
bezeichnenden Teils bei Eintragung eines dinglichen Vor-
kaufsrechts mit einer Gesamtberechtigung gemäß g 428
BGB
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OLG München 8.8.2016 31 Wx 204/16
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Keine Eintragung eines Nießbrauchs an einem Komman- 1062
ditanteil in das Handelsregister
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Bundesgerichtshof 13.10.2076 V ZB 9B/I5
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Zur Pflicht des Erstehers einer Eigentumswohnung, dem 1075
früheren Wohnungseigentümer, dem das Wohnungseigen-
tum nach $ 18 Abs. 2 Nr. 1 WEG entzogen worden ist, den
Besitz an der Wohnung zu entziehen

Keine Wah¡ung der Formanforderungen des $ 29 Abs. 3 1078
GBO durch ein lediglich drucktechnisch erzeugtes Behôr-
densiegel

Windkraftanlage auch dann Scheinbestandteil des Grund- 1081
stücks, wenn sie für ihre gesamte (wirtschaftliche) Lebens-
dauer auf dem Grunrlstück verbleiben soll

Pfändungsschutzkonto - E¡höhung der Pfändungsfreibeträ- 1084
ge ab dem 7, JttÍ 20L7

1084
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Andreas Patzner/Achim Investmentrecht: Kapitalanlagegesetzbuch, Investment-
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Wirtschaftsrecht

Ð!e Woche irn Blick

Entscheidungen
EuGH: Verpflichtende lnanspruchnahme eines Mediationsverfah-

rens nach nationalem Recht - Anwaltsauang (14.6.2017 - C-7 5/16)

EuGH: Auslegung des Begriffs,,Wertpapierleistun g"

n4.6.2017 -c-678/15)
àGH: lnsolvenzrechtlicher Begriff der unentgeltlichen Le¡stung

im Zwei-Personen-Verhältnis (20.4.2017 - lX ZR 252116)

BGH: Tarifgestaltung eines Wasserversorgungsunternehmens

(1 7 .5.201 7 - v lll zR 245 / 1 5)

BGH: Zur Zulässigkeit einer negativen Feststellungsklage in Wider-

rufsfãllen (16.5.2017 - Xl ZR 586/15)

BGH: Grobe Vernachlässigung von dem Schutz des

Lebens anderer dienender Berufs- oder Organisationspflichten
(1 1.s.201 7 - lll zR 92 / 1 6)

BGH: Zwangsvollstreckung * Rechtsformänderung der Titelgläubi-
gerin (17 .5.2017 - Vll ZB 64 / 1 6)

OLG Köln: Werbung durch Kundenbewertungen auf der Website

(24.s.2017 -6U 161/16)

Verwaltung
BaFin: Zentrale Gegenparteien - Konsultation zu qualifizierten

Beteiligungen

Ar¡fsätze

! prot. Dr. Martin R. Schul¿ LL.M. (Yale)

Compliance-Management im Unternehmen - Grund-
fragen, Herausforderungen und Orientierungshilfen

Die nachhaltige lmplementierung geeigneter Rahmenbedingun-
gen für Compliance (Compliance-Management) hat sich zu einem

zentralen Element erfolgreicher Unternehmensführung entwickelt,

die einen ganzheitlichen strategischen Ansatz erfordert: Diesér be-

inhaltet neben. einem glaubhaften Bekenntnis der Unternehmens-

leitung zu regelkonformem Wirtschaften insbesondere die Förde-

rung einer Compliance- und lntegritätskultur sowie die Umsetzung
best¡mmter Organisationsmaßnahmen. Nach einer Einführung und

Ausführungen zur Wechselwirkung zwischen Compliance- und ln-

tegr¡tätsmanagement zeigt der Beitrag die Vorteile eines erfolgrei-

chen Compliance-Managements auf, erläutert die erforderlichen
Prozesse und Maßnahmen und schließt mit einem Ausblick auf ak-

tuelle und zukünftige Herausforderungen und Chancen.

! Dr. chr¡r,of-Ulrich Goldschmidt, RA, und Berndt Hess, RA

Die Compliance-Verantwortun g des Finanzinvestors

Haftungsrisiken für Compliance-Verstöße weiten sich ständig aus.

Erfasst werden inzwischen auch die nicht handelnden Personen,

die direkten und indirekten Gesellschafter des betroffenen Unter-

nehmens und deren Organe. Die Zentral¡sierung der Compliance-
Organisation und ein ,,Durchgreifen" bei den Beteiligungsgesell-
schaften scheint die natürliche Reaktion zu sein, doch passt sie

zum Geschäftsmodell von Finanzinvestoren, die Beteiligungen nur

auf Zeit und nicht integriert halten wollen? Der Beitrag skizziert die

Compliance-Risiken, behandelt die Handlungs- und Organisations-
pflichten des Finanzinvestors und schließt mit Empfehlungen für
die praktische Umsetzung dieser Pflichten auf Ebene des Finanzin-

vestors selbst wie der Portfoliogesel lschaften.

1 483

Entscheidung

BGH: Fehlverwendung von Anlegergeldern - Nichterfüllung einer 1489

Aufklärungspfl icht als Täuschung durch Unterlassen
(8.3.2017 - 1 StR 466116 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels)

Steuerrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BFH: Verlustabzugsverbot bei schädlichem Beteiligungserwerb (Er-

werbergruppe) (22.11.201 6 - | R 30/1 5)

BFH: Vorbehaltsnießbrauch hindert steuerneutrale unentgeltliche

Übertragung eines Gewerbebetriebs (25.1.201 7 -XR 59/14)

BFH: Steuerschuld aufgrund Rechnungserteilung
(16.3.2017 -V R27116)

BFH: EuGH-Vorlage - Beihilfecharakter der Steuerbegünst¡gung

nach 5 6a GTESIG (30.5.2017 -llR62/14)
FG Düsseldorf: Anwendbarkeit des 5 32d Abs.2 Nr.3 Buchst. b)

ESIG bei mittelbarer beruflicherTätigke¡t (10.5.2017 -7 K3226116Ê)

FG Münster: Zum Anscheinsbeweis für die Privatnutzung eines

betrieblichen Kraftfahrzeugs durch einen im Privatvermögen vor-

handenen PKW (11.5.2017- 13 K 1940/15 E,G)

FG Münster: Zur beschränkten Steuerpflicht eines nach Luxembur-

ger Recht gegründeten Fonds, bei dem das Recht zur Anteils-

scheinrückgabe während der Vertragslaufzeit ausgeschlossen ist

(20.4.2017 - 1o K3os9/14 K)

Verwaltung
BMF: Richtsatzsammlung 201 6

(8.6.201 7 - lV A 4 - S 1 544 /09 / 1 0001 -09)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Transparenzpfl icht für Rechtsanwälte, Steuerbe-

rater und Wirtschaftsprüfer

Aufsätze

! Dr.Andr""rEggert,RA/stB

Compliance-Ermittlungen und Korrektur von
Erklärungen bei der Besteuerung von Arbeitnehmern

Das Lohnsteuerrecht ist eine anspruchsvolle Materie mit sehr um-

fan greichen und detaillierten Gesetzes- und Verwaltun gsregelun-

gen. Bei internen Untersuchungen zur Lohnbuchhaltung, der Be-

richtigung von Lohnsteuer-Anmeldungen undider Begleitung von

LohnSteuerprûfungen sind zahlreiche Besondefheiten zu beachten,

was vor allem auch an den Wechselwirkungei¡ mit der Einkommen-

steuer und dem Sozialversicherungsrecht liegt. Diese systema-

tischen Besonderheiten werden zunächst abstrakt dargestellt und

dann anhand von zwei Praxisbe¡spielen erläutert.

Dr. Dirk Niedling, RA/5t8. und

Dr. Gabriele Rautenstrauch, StBin

Auswirkungen des,,ATAD ll"-Vorschlags zu
hybriden Gestaltungen mit Drittländern auf
Finanzierun gstransaktionen

Die EU setzt in einer Vorreiterrolle die Vorschläge der OECD zur

Neutralisierung der Effekte hybrider Gestaltungen (Abschlussbe-

richt zu Action 2) im Rahmen einer Anti-BEPS-ll RL um. Dabei wer-

den in Ergänzung zur Anti-BEPS-l RL Drittstaaten sowie weitere hy-

bride Gestaltungen in den Anwendungsbereich einbezogen. Der

vorliegende Beitrag stellt die wesentlichen Neuregelungen der

Anti-BEPS-ll RL vor und erörtert anhand von Beispielfällen deren

praktische Relevanz für Finanzierungsstrukturen.

Ëntscheidungen

BFH: Unternehmereigenschaft im kommunalen Bereich

(1 5.1 2.201 6 - V R Ml 1 5 - dazu BB-Kommentar von

Dennis Janz, LL.M., StB)

FG Düsseldorf: Unterkunftskosten im Rahmen der doppelten

Ha ushaltsführung
(14.3.2017 - 1 3 K 121 6/16 E - dazu BB-Kommentar von

Sabine Kühnen, Vors. RiFG)
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1495
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Aufsatz

! oipt.-ftr..ltirg Tüllner, C|SA, Dr. Christian Foltz und
Dipl.-Betr¡ebsw. (FH) Kolja vor¡ Westerholt

Produkt-Compliance - qiñe notwendige
Evolutionsstufe für ein þanzheitliches
Compliance-Management-System

Die in der jüngeren Vergangenheit vermehrt publik gewordenen
produktbezogenen Compliance-Vorfälle - wie etwa der Airbag-
Rückruf - zeigen, dass die klassische Ausrichtung von Compliance-
Programmen z. B. auf die der Entwicklung und Produktion vor- und
nachgelagerten Bereiche nicht mehr ausreicht. Die nächste Evoluti-
onsstufe des Compliance Managements der Unternehmen ist ein er-
weitertes End-to-End Compliance-Management-system (CMS) über
die gesamte Wertschöpfungskette unter Êinbezug der Entwick.
lungs-, Herstellungs- und Feldüberwachungs-Prozesse. Der nachfol-
gende Beitrag gibt den Compliance-Entscheidern und -Beratern al-
ler lndustrien eine Orientierungshilfe für die Erweiterung der Com-
pliance-Programme um das Themenfeld Produkt-Compliance. Nach
einer kurzen Definition von Produkt-Compliance und der Darstel-
lung, welche Faktoren zu einem Bedeutungszuwachs von Produkt-
Compliance geführt haben, werden die Unterschiede zur klassischen
Compliance herausgearbeitet und wichtige Handlungsfelder bei der
Weiterentwicklung von Produkt-Compliance identifiziert.

von

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: N¡chtigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots we-
gen fehlender Karenzentschädigung (22.3.2017 - 10 AZR 448/1 5)
BAG: Vorliegen einer dem Betriebsrentengesetz unterfallenden ln-
validitätsversorgung (25.4.2017 - 3 AZR 668/15)
BAG: Verlust der Dynamik einer Bezugnahme auf das Satzungs-

recht derVBL (21.3.2017 -3 AZR86/16)
BAG: Arbeitnehmerüberlassung in der Metall- und Elektroindustrie
(22.2.2017 - s AZR s52/ 1 4)

BAG: Betriebliche Altersversorgung - Anwendung auf vor dem
1 .7 .2002 erte¡ lte Versorg u n gszusa gen (21 .3.2017 - 3 AZR 464 / 1 5)

Gesetzgebung
Bundestag: Neuregelungen zu Sozialkassen begrüßt

Aufsatz

! Dr. Oaniel Klösel, RA, und Dr. Thilo Mahnhold, RA/FAArbR

Contractor Compliance im neuen AÜG

Zurechenbarkeit als (vernachlässigter) Ansatzpunkt bei der
Gestaltung von Werk- und D¡ensfuertragsmodellen
lmmense Risiken rechtlicher und nicht-rechtlicher Art gepaart mit
zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Skandalfällen aus der jünge-
ren Vergangenheit bilden den Nährboden für eine zunehmend be-
deutender werdende Contractor Compliance. Soweit hierbei die
Gestaltung der let¿lich entscheidenden Vertragspraxis im Mittel-
punkt stehç ist dies im Ansatz r¡cht¡g, führt aber oftmals zu einem
zu kritischen Blick auf die Möglichkeiten rechtlich zulässiger Gestal-
tungen. Dies geht zurück aufeinen verbreiteten rechtlichen Irrtum,

. denn die zweifelslos fehleranfällige Vertragsprax¡s ist nicht aus-
nahmslos entscheidend, vielmehr muss sie hierfür auch eine ge-

wisse Typizität aufr¡¡eisen und letztlich auch bestimmten Personen
innerhalb des Unternehmens zurechenbar sein. Dies liefert hilfrei-
che Ansatzpunkte für Compliance-Konzepte im Zusammenhang
mit der Gestaltung von Werk- und Dienstverträgen, aber auch gute
Verteidigungsargumente, wenn das,,Kind in den Brunnen gefallen"
zu sein scheint.

Entscheidungen

BAG: Zur Verkürzung der Laufzeit eines sachgrundlos befristeten
Arbeitsvertrags
(14.12.2016 -7 AZR49/15 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Frank Maschmann)

BAG: Arbeitsbefreiun g für Betriebsratstätigkeit
(1 8.1.201 7 - 7 AZR 224 / 1 5 - dazu BB-Kom mentar von
Dr. Christian Ley, RA/FAArbR)

I Schwerpüilkthstt CompFnnce

Die Erste Se¡te
Dr. Jan Byok, LL.M., RA

Wettbewerbsreg¡ster gegen
w¡rtschaft skriminalität

lmpressumlìlorschau

Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
\

DieWoche i¡n Bliqk

Entscheidung ::
BFH: Keine Rückstellur.rg für künftige Zusatzbeiträge zur Handels-
kammer (5.4.201 7 - X Ê 30/15)

Rechnungslegung
IASB: Standardentwurf zur Bilanzierung von 5achanlagen
EFRAG: Rückmeldungen zum Stellungnahmenentwurf zu den
Änderungen an IFRS 9

DR5(: Bericht über die 5itzungen der Fachausschüsse am
8./9.6.2017 in Berlin

DRSCr E-DRAS 8 zur Überarbeitung des DRS 20

,,Konzernlagebericht"
DRSC: Erstes Treffen des DRSC-Anwenderforums zu IFRS 1 6

Wirtschaftsprüfung
IDW: Positionspapier zu Pflichten und Zweifelsfragen zur nicht-
finanziellen Erklärung als Bestandteil der Unternehmensführung
WPK: Bekämpfung der Geldwäsche und der Tenorismusfinanzie-
rung - FIU wird beim Zoll angesiedelt - neues Meldeverfahren

1 513

1515

lnhalt

1523

1524

1529

1 533Entscheidung

FG Münster: Freiwilliger Landtausch führt nicht zur Aufdeckung 1520
stiller Reserven
(7.4.2017 - 4K2406/16t - dazu BB-Kommentar
Dr. Sebastian H€ß, RA/FAStR/StB)

Neuerscheinung Bu(h
Eschenfelder, Wirtschaftsprüferhaftung Praxisnahe Übersicht über

Haftungsnormen und -grundlagen

2016,287 Seiten, Kt., € 84,-

ISBN: 978-3-8005-2095-4 / lnfos unter: www.shop.ruw.de
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Körperschaftsteuer

Zum Anwendungsbereich des S 8b KSIG beiTermin-
geschäften im Lichte der BFH-Rechtsprechung
Prof. Dr.Alois Paul Knobloch, Saarbrücken
Bei der Abgrenzung des Veräußerungsgewinns nach 5 8b
KStG erweisen sich die bisherigen Konzepte des BFH und des
Schrifttums als nicht schlüssig - dies gilt insb. für die Diffe-
renzierung des BFH zwischen dem Anteilsbegriff nach 5 8b
KStG und dem nach SS 16, 17 EStG. Eine strikte Anwendung
der Zweivertragstheorie ignoriert Wertzusammenhänge.
Gestaltungen einer nachsteuerlichen Arbitrage sollten durch
eine Gesamtplanbetrachtung identifiziert und unter 5 42 AO
subsumiert werden.

Ð81224702

STEUERRECHT

AUFSATZ
Bilanzsteuerrecht

Zum Abzinsungszinssatz des 5 6a Abs.3 Satz 3 EStG

WP/ StB IRA Dr. Dr. h.c. Thomas Weckerle, LL.M., Hagen
Bei der Ermittlung des Teilwerts einer Pensionsverpflichtung
bzw. des Barwerts künftiger Pensionszahlungen ist gem. 5 6a
Abs.3 Satz 3 EStG ein Abzinsungszinssatz von 670 anzuwen-
den. Es wird der von verschiedenen Autoren vertretenen
These entgegengetreten, die gegenwärtige Regelung sei ver-
fassungswidrig. Dabei geht es uia. um die Frage, ob sich die
Abzinsung von Pensionsrückstellungen am Kapitalmarktzins
orientieren soll oder am operativen Ergebnis der Unterneh-
men. Es wird herausgearbe¡tet, dass es nicht um die Verzin-
sung einer Kapitalanlage gehç sondern ausschließlich um die
periodengerechte Aufwandserfassung des Lohnbestandteils
,,spätere Pensionszahl un9".

D91238191

Lohnsteuer

Praxisfälle zum Rabattfreibetrag am Beispiel der
Textilwirtschaft
RA/FAStR Prof. Dr. Florian Haase I Dipl.-Steuerjurist (FH)

StB/FBlStß Malte Ge¡ls, beide Hamburg
Der lohnsteuerrechtliche Rabattfreibetrag i.S.d. S g Abs. 3
Satz 2 ESIG ist im Grundsatz auf Arbeitnehmer anwendbar,
die aufgrund ihres Dienstverhältnisses Waren oder Dienst-
leistungen vom Arbeitgeber vergünstigt beziehen. Dabei
stellen sich insb. bei Arbeitsverhältnissen im Konzern etliche
ungeklärte Fragen. Zwar musste sich der BFH in der Vergan-
genheit zunehmend punktuell mit diesen Fragestellungen be-
tassen, jedoch blieben zahlreiche Fragen offen. Es werden die
praktischen Anwendungsprobleme dãr bisherigen Rspr. sowie
mog.ltche Lösungsansätze für ausgewählte praxisfälle in der
Textilwirtschaft a ufgezei gt.
D81240131

KOMPAKT
Abgabenordnung
Gerichtliche Uberprüfung eines lnformations-
ersuchens
RiFG Dr. Miehael Hennigfeld, Köln

DB"t240029

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Umsatzsteuer

Umsatzsteuerrechtliche Organschaft: Vorsteuerab-
zug beim Erwerb und im Zusammenhang mit dem
Halten und Verwalten von gesellschaftsrechtlichen
Beteil¡gungen
BMF, Schreiben vom 26.05.2017

Ð8124A324

Abgabenordnung
Verbindliche Anwendung eines einheitlichen
Standarddatensatzes als Schnittstelle zum
elektronischen Lohnkonto
BME Schreiben vom 26.05.2017

D81240323

Gewinnermittlung
AfA-Befugnis des Nichteigentümer-Ehegatten bei
betrieblicher Nutzung des Ehegattengrundstücks -
Aufwandszurechnung bei Darlehenszahlungen von
einem Gemeinschaftskonto (Oder-Konto)

BFH, Urteil vom 21.02.20f7 - Vlll R 10/14

Ð81240977 J

Einkommensteuer t
Gestaltungsmissbrauch bei An- und Verkauf von
Wertpapieren
BFH, Urteil vom 08.03.2017 - tX R 5/16

Ð81240981

Einkommensteuer

Änderung der Steuerbescheide gem.5 l0 Abs.2a
Satz 8 ESIG a.F.

BFH, Urteil vo m 24.08,2Aß - X R 3Al 14

Ð91224156

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Pauschale ESt auf Geschenke unterliegt Abzugsverbot
BFH, Urteil vom 30.03.2017 - lV R 13/14

D81240984 s.1300

www.der-betrieb.de

s.1295

s.1296

s"'t277

s.1299

s.1284

5.1302

s. 1304

s.1308

s.1289
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WIRTSCHAFTSRECHT
{

AUFSATZ
Sonstiges necht .i:

Zweifelsfragcn des neuen Transparenzregisters
RA Dr. Christiañ Bochmann, LL.M. ((ambridge),
Hamburg !

Mit der aktuellen Neufassung des Geldwäschegesetzes wird
ein völlig neuartiges Register geschaffên: das Transparenz-
register. Dieses wird verschiedene Angaben (insbesondere
Name und Wohnort) zu den wirtschaftlich Berechtigten von
Kapital- und eingetragenen Personengesellschaften erfassen.
Wirtschaftlich Berechtigte sind die hinter den Gesellschaften
stehenden natürlichen Personen, die über substanzielle Kapi-
tal- oder 5t¡mmrechtsbeteiligungen oder sonstige Kontroll-
möglichkeiten verfügen, auch wenn sie nicht unmittelbare
Gesellschafter sind. Um das Transparenzregister auf aktuellem
und aussagekräftigem Stand zu halten, werden v.a. die Ge-
sellschaften und deren Anteilseigner, mitunter aber auch die
wirtschaftlich Berechtigten selbst in die Pflicht genommen.
Diesen werden verschiedene lnformationspfl ichten auferlegt,
die teilweise bere¡ts m¡t lnkrafttreten der Neuregelungen,
spätestens aber bis zum 01.10.2017 erstmals zu erfüllen sind -
anderenfalls drohen empfindliche Bußgelder. Der Beitrag ver-
m¡ttelt e¡nen knappen Überblick über das neue Transparenz-
regime und zeigt damit verbundene Zweifelsfragen anhand
praktisch relevanter Konstellationen auf.

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Datenschutz

Datenschutz im Arbeítsverhältnis
RA Nima Asgari, Düsseldorf
Ab dem 25.05.2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung.
Während das BDSG nach dessen Vorgaben angepasst wird,
gibt es;etzt schon Antworten daraul was Arbeitgeber beim
Beschäft¡gtendatenschutz ktinftig beachten m üssen.

Ð81232156 s. 1325

KOMPAKT
Befristungsrecht

Grenzen der Befristungsausgestaltung
RA Dr" Thomas Barthel/ RA Dr. Gerald Peter Müller, Berlin

D81234139 5.1329

Betriebsübergang/Tarifvertragsrecht

Geltung eines Haustarifvertrags nach Verschmelzung
RAin Martina Hidalgo, München

D81228803 5. t33r

t81240294
¿

KOMPAKT
Europarecht

lsolierter Hinausformwechsel vor dem EuGH

RA Dr. Alexander Ego, München

Dü244927

ENTSCHEIDUNGEN
lnsolvenzrecht/Kapitalanlage
Befugnis des lnsolvenzverwalters zur Einberufung
einer Anleihegläubigerversammlung
OLG Stuttgart, Urteil vom 27.12.2016 - 10 U 97116

D81 235040

Rechtsanwaltsrecht

Anforderungen an Unterschrift des Ausstellers einer
Berufungsschrift
BGH, Eeschluss vom 14.03.20f7 - Xl ZB 16116

D81237226

Betriebsverfassun gsrecht

Voraussetzungen für die Freistellung eines
Betriebsrats von Rechtsa nwaltskosten
RA Dr. Paul Melot de Beauregard, LL.M. (LSE), München

D81236095

Keine ausschließliche Zuständigkeit des Entleiherbe-
triebsrats für dauerhaft dort tätige Leiharbeitnehmer
RA Bernd Welle¡, Frankfurt/M.
D51236229

Arbeitsvertragsrecht
Angaben zum Beendigungsze¡tpunkt im Arbeits-
zeugnis bei Prozessbeschäftigung
Dipl.-Jur. Marie Herberger, LL.M., 5a¡rbrücken
D8123ø146

EiITSCHEIDUNGEN
Tarifvertragsrecht

Nachwirkun g des Anerkennungstarifvertrags beendet
dynamische Wirkung einer Bezugnahmeklausel
BAG, Urteil vom 22.03.2017 - 4 AZR 462116

D8r236933

, 5. 1310

s.1318

s.1332

s.1333

s. 1319
s.1334

s.1324

s.1335

ifst sI7

lnstitut Finanzen und Steuern

Reformnotwendigkeit und Reformalternativen
für den Einkommensteuertarif

Prof. Dr. Henriette Houben/Malte Chirvi

DIE NEUÊ IFST-SCHRIFT
NR. st7 tsr AB soFoRr tM ETNZELBÊzuc ERHÄLTLICH

tsBN 97 A-3-89 7 37 -177,4
15,00 € inkl. USt. zzgl. Versand
e) lnstitut Finanzen u[d Steuern e_V

E¡nzelbezug über
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Sonstige BWL

Normative theorie- und praxisbezogene
Betriebswirtschaftsleh re

Prof. Þr. Heinz Kußmaul I Prof. Dr. Hartmut Bieg I
Prof, Dr. Claus-Peter Weber I Prof. Dr. Gerd Waschbusch 1

Prof. Dr. Alexander Baumeister I Prof. Dr, Wolfgang
Wegener / Prof. Dr. Michael Olbrich / Prof. Dr. Alois Paul

Knobloch I Prof. Da René Schäfer / Prof. Dr. Vassil

Tcherveniachki, alle Saarbrücken
Dieser Beitrag knüpft an das im Jahr 2013 veröffentlichte,,Saar-
brúcker Plädoyer für eine normatlve theorie- und praxisbezo-
gene Betriebswirtschaftslehre" (Küting u.a., DB 2013 S.2097-
2099) an und zielt nochmals aufeine nachhaltige Stärkung des
normativen Forschungsansatzes in der Betriebswirtschaftslehre
im Gesamten und insb. in den Teildisziplinen der Betriebswirt-
schaftlichen Steuerlehre und der Rechnungslegung ab.

D81237981 5.1337

STEUERRECHT

Umsatzsteuer

Vordruckmuster für den Nachweis der Eintragung als
Stpfl. (Unternehmer)

BMF, Schreiben vom 02.06.2017

D81240976 5.1358

www.der-betrieb.de

VERWALTU NGSANWE I SU NGEN

Lohnsteuer

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung von
(ElektrolFahrrädern an Arbeitnehmer
OFD NRW Kurzinformation LSt vom 9.A5.2A17

D81241218

UmsatzsTeuer

Muster der Vordrucke für das USt-Vergütungs-
verfahren nach 5 4a UStG

BMF, Schreiben vom 06.06.2017

Ð81241160

umsatzsteuer

Steuerbefreiung nach 5 4 Nr.26 UStG für ehrenamt-
liche Tätigkeiten
BMF, Schreiben vom 08,06.2017

ENTSCHEIDUNGEN
Ein kommensteuer/Gewerbesteuer

Zur Qualifizierung der Tätigkeit einer PersGes., die
auf technische Übersetzungen spezialisiert ist
BFH, Urteil vom21.02.2017 - Vll¡ R 45/13

Ð81240978 s.1361

s. r358

5.1359

AUFSATZ
Abgabenordnung
Vom IKS für Steuern zum Tax CMS: Aktueller Stand
sowie Anpassu ngsbedarf beim Outsourcing
StB Dr. Andreas Kowallik, München
Das BMF nimmt im AEAO zu S 153 AO direkt Bezug auf ein
innerbetriebliches Kontrollsystems für Steuern und stellt
den Stpfl. hieraus Vergünstigungen in Aussicht. Seit dem
31.05.2017 liegt mit dem Praxishinweis 1/2016 eine finale
inhaltliche Konkretisierung der Anforderungen an ein Tax
Compliance Management System gem. PS 980 vor. Weitere
Verbände haben eigene Leitfäden zum AEAO zu 5 153 AO vor-
gelegt oder angekündigt. Es wird ein Überblick über den aktu-
ellen Stand gegeben und der erkennbare Anpassungsbedarf
beim Einsatz von externen Dienstleistern erläutert.

Þ81240209

KOMPAKT
Gewerbesteuer

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei einer
Zwischenverm¡etung
RiBFH Prof. Dr. Franeeska Werth, München
DßI241.r07

B¡ lanzsteuerrecht

Aufwandsverteilungsposten bei Bauten auf fremden
Grundstücken bzw. Grundstücksteilen
StB Dipl.-Fw. {FH) Alexander Horst, Köln
Beleuchtet wird der Weg des BFH zur nunmehr wohl endgü1,
tigen Charakterisierung von Aufwendungen eines Unterneh-
mer-Ehegatten für im zivilrechtlichen und w¡rtschaftlichen
Eigentum eines Nichtunternehmer-Ehegatten stehenden
Gebäudeteil als Aufwandsverteilungsposten. Es wird das
Meinungsbild der Finanzverwaltung dargestellt, welches im
BMF-Schreiben aus dem Dezember verkörpert ist. Schließlich
werden auch Gestaltungsalternativen und Auswirkungen auf
Verkehrssteuern untersucht und ein aktuelles Urteil zur Finan-
zierung der streitigen Aufwendungen berücksichtigt.

D81238433 5.1349

Körperschaftsteu er

Verlustabzugsverbot bei schädlichem Beteiligungs-
erwerb (Erwerbergruppe)

BFH, Urteil vom 22.11.2016- I R 3CI115 :
-:'a-* -'- * - *'-- *lr.9's"

Grunderwerbsteuer
EuGH-Vorlage: Beihilfecharakter der Steuerbegüns-
tigung nach 5 6a GTEStG

BFH, Beschluss vom 30.05.2017 -iln62114
s.1368

s.1360

s. t344
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Aktienrecht
Die Abwahl des Hauptversammlungsleiters -
lrrwege, UmwÇge, Auswege
RA Dr. Klaus von der Linden, Düsseldorf
Seit Jahren gehört er in krit¡schen Hauptversammlungen zum
R¡tual: der Antrag auf Abwahl des Veisammlungsleiters. ln aller
Regel hat er aber keine Aussicht auf Erfolg. Êr wird verlesen,
diskutiert und mit überragender Mehrheit abgelehnt. Dabei
geht wertvolle Zeit verloren. Die Gerichte leisten dieser sinnlo-
sen Praxis immer wieder Vorschub. So auch das OLG Stuttgart
und das OLG Köln in zwei jüngeren Entscheidungen. Aller-
dings: Beide Gerichte setzen auch neue Akzente. Sie meinen,
die Ablehnung eines Abwahlantrags könne als solche anfecht-
bar sein. Dies namentlich, wenn eine positive Beschlussfeststel-
lungsklage h¡nzutrete. Das komme wiederum in Betracht, weil
die Aktionärsmehrheit aufgrund ihrer Treuepfl icht gegenüber
der Minderheit zur Abwahl verpflichtet sein könne. Der Beitrag
setzt sich kritisch mit den beiden Urteílen auseinander.

Ð81240106 5.1371

KOMPAKT
Personengesellschaftsrecht

BGH-Rechtsprechung zu,,Sanieren oder Ausschei-
den" auch auf KG ant-vendbar

lnhaltsverzeichn is

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht

Economy on demand:
Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigungs-
verhältnisse in Dreieckskonstellationen?
Ass. Christopher Kraus, Düsseldorf
Die,,economy on demand" spiegelt die im Alltag vorhandene
Vernetzung in der Arbeitswelt wider. Dienst- und Werkleistun-
gen werden nach schneller Vermittlung durch einen Online-
Plattformbetreiber von hochqualifizierten Selbstständigen
kostengünstig und auf Abruf erbracht. Auf dem Prüfstand
steht die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung dieses
Modells in den verschiedenen denkbaren vertraglichen Aus-
gestaltungsmöglichkeiten.

D8123231 1 s.1387

s. 1393

RA Dr, Harald Gesell

D81240016

,.1 RA Dr. Nefail Berjasevic

ENTSCHEIDUNGEII
Schuldrecht

Erfi ndung eines Gesellschafters: Andienungspfl icht
aufgrund ergänzender Auslegung des Gesellschafts-
veftfages
OLG FrankfurtlM,, Urteil vom 13.04.2017 * 6 U 69116

D81239469 5.1375

lnsolvenzrecht

Vorsatzanfechtung: Zur Kenntnis des Anfechtungsgeg-
ners vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuld-
ners bei bargeschäftsähnlichem Leistungsaustausch

BGH, Urteil vom 04.05.2017 -IY,ZR285116
D81241208 5.1378

lnsolvenzrecht

Entlassung eines lnsolvenzverwalters wegen des
Verschweigens von Umständen, die seiner Unabhän-
gigkeit entgegenstehen
BGH, Beschluss vom 04.05.2017 - X ZA $U'15
oBr24r192 5.1380

KOMPAKT
Kündigungsrecht

Berücksichtigung von Arbeitnehmern mit Sonder-
kündigungsschutz bei einer Massenentlassung
RA/FAArbR Dr. Patrick Mückl/ RA/FAArbR Dr. Srephan

Vielmeieç DüsseldorflMünehen

Ð41237"tX7

Befristungsrecht

Zweckbefristung wegen BeÍiebsschließung?
RA/FAArbR Martin Fink, München

D81237325

Arbeítnehmerüberlassung

Equal pay: Tatsächlich ausgeübte Tätigkeit entschei-
dend für das Vergleichsentgelt
RA Dr. Mario Merget I Verena Pia Oechslen, beide Berlin
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